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Regeste

Strafverfahren; Beschlagnahme | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Gemäss Art. 78 Abs. 1 BGG beurteilt das Bundesgericht Beschwerden gegen Entscheide in
Strafsachen. Der angefochtene Entscheid ist kantonal letztinstanzlich ( Art. 80 BGG ). Die
Beschlagnahme eines Gegenstands oder Vermögenswerts bewirkt einen nicht wieder
gutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ( BGE 128 I 129 E. 1 S.
131; Urteil 1B_342/2018 vom 18. Oktober 2018 E. 1; je mit Hinweisen). Die weiteren
Sachurteilsvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerden
ist einzutreten.

E. 2.1
Gemäss Beschlagnahmebefehl der Staatsanwaltschaft wurden anlässlich der
Hausdurchsuchung in einer Truhe im Schlafzimmer des Beschwerdeführers Bargeldbeträge
von Euro 3'000.--, Fr. 1'800.--, Euro 610.-- und Fr. 4'310.-- gefunden. Die Anklagekammer
erwog, abgesehen von den Fr. 1'800.--, die dem Sohn des Beschwerdeführers gehörten,
lasse sich die Beschlagnahme alternativ als Einziehungsbeschlagnahme ( Art. 263 Abs. 1
lit. d StPO ) oder als Kostendeckungsbeschlagnahme ( Art. 263 Abs. 1 lit. b StPO )
rechtfertigen. Im Folgenden ist zunächst zu prüfen, ob die Voraussetzungen der
Einziehungsbeschlagnahme erfüllt sind. Ist dies der Fall, erübrigt sich die Frage, ob auch
diejenigen der Kostendeckungsbeschlagnahme erfüllt wären.

E. 2.2
Gemäss Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO können Vermögenswerte einer beschuldigten Person
unter anderem dann beschlagnahmt werden, wenn sie einzuziehen sind. Materiellrechtliche
Grundlage dieser prozessualen Sicherungsmassnahme bilden die Art. 70 ff. StGB . Gemäss
Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch
eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen
oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustandes ausgehändigt werden.

E. 2.3
Der Beschwerdeführer macht geltend, es fehle an der Deliktsverstrickung der
Vermögenswerte, weshalb deren Einziehung ausser Betracht falle. Der Bargeldbetrag von
Euro 3'000.-- sei ihm kurz vor der Hausdurchsuchung von B.________ zur Weiterleitung an
dessen im Kosovo lebende Schwester anvertraut worden. Er habe der Anklagekammer eine
entsprechende Bestätigung von B.________, datierend vom 13. April 2020, eingereicht. Ein



Teil des Bargeldbetrags von Fr. 4'310.--, nämlich Fr. 4'000.--, sei ihm ebenfalls kurz vor der
Hausdurchsuchung von seinem Sohn anvertraut worden, damit er ihn seiner Tochter und
ihrem Mann zur Verfügung stelle. Seine Tochter habe dies am 14. April 2020 schriftlich
bestätigt. Das Geld gehöre somit nicht ihm. Er und seine Frau hätten in ihrer finanziellen
Lage ohnehin nichts sparen können. Zudem müsse auch ihnen ein gewisser Geldbetrag als
Reserve zugestanden werden. Die Anklagekammer sei auf diese Vorbringen nicht
eingegangen und habe damit ihre Begründungspflicht verletzt. Darüber hinaus habe sie eine
Rechtsverweigerung begangen, denn sie habe ausgeführt, dass die von ihm behaupteten
Eigentumsverhältnisse am beschlagnahmten Bargeld im weiteren Verlauf des Verfahrens
weiter geklärt werden könnten. Er habe jedoch einen Anspruch darauf, dass die Frage jetzt
und nicht erst später beantwortet werde.

E. 2.4
Bei der Einziehungsbeschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO handelt es sich um eine
provisorische konservative Massnahme. Sie bezweckt die Erhaltung von Gegenständen und
Vermögenswerten, welche das Sachgericht einziehen könnte. Die
Einziehungsbeschlagnahme gründet auf einer Wahrscheinlichkeit und rechtfertigt sich,
solange die blosse Möglichkeit der Einziehung durch das Sachgericht "prima facie" zu
bestehen scheint ( BGE 140 IV 57 E. 4.1.1 S. 61 f. mit Hinweisen). Die
Strafverfolgungsbehörde muss rasch über eine Beschlagnahme entscheiden können (vgl.
Art. 263 Abs. 2 StPO ). Das schliesst aus, dass sie vor ihrem Entscheid schwierige
juristische Fragen klärt oder zuwartet, bis sie eine genaue und vollständige Kenntnis des
Sachverhalts hat ( BGE 141 IV 360 E. 3.2 S. 364; 140 IV 57 E. 4.1.2 S. 64; je mit
Hinweisen). Entsprechend ihrer Natur als provisorische konservative prozessuale
Massnahme prüft das Bundesgericht bei der Beurteilung der Zulässigkeit der
Beschlagnahme - anders als das für die definitive Einziehung zuständige Sachgericht - nicht
alle Tat- und Rechtsfragen abschliessend. Es hebt eine Beschlagnahme nur auf, wenn ihre
Voraussetzungen offensichtlich nicht erfüllt sind ( BGE 139 IV 250 E. 2.1 S. 252 f. mit
Hinweisen; zum Ganzen: Urteil 1B_342/2018 vom 18. Oktober 2018 E. 4.2 mit
Hinweisen).

E. 2.5
Vor diesem Hintergrund ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz die
Eigentumsverhältnisse an den Bargeldbeträgen nicht abschliessend klärte und sich damit
begnügte, dass die Einziehung trotz den Behauptungen des Beschwerdeführers und den
beiden schriftlichen Bestätigungen rechtlich als nicht ausgeschlossen erscheint. Dem
Entscheid des Sachgerichts über die Einziehung ist nicht vorzugreifen. Eine (formelle)
Rechtsverweigerung liegt darin nicht ( Art. 29 Abs. 1 BV ). Auch erweist sich der
angefochtene Entscheid angesichts des dargelegten Beweismassstabs als hinreichend
begründet ( Art. 29 Abs. 2 BV ), auch wenn er in den entscheidenden Punkten tatsächlich
äusserst knapp gehalten ist. Immerhin äusserte sich die Anklagekammer abstrakt zu den
Voraussetzungen der Einziehungsbeschlagnahme, gab in der Folge die Rügen des
Beschwerdeführers wieder und brachte zum Ausdruck, dass eine eingehendere Prüfung der
Sach- und Rechtslage zum gegenwärtigen Stand des Verfahrens nicht angezeigt sei. Daraus
ergibt sich, dass sie die Voraussetzungen der Einziehungsbeschlagnahme trotz den
Einwendungen als gegeben erachtete. Der Beschwerdeführer war gestützt darauf in der
Lage, den angefochtenen Entscheid sachgerecht anzufechten (vgl. BGE 143 III 65 E. 5.2 S.
70 f. mit Hinweisen).



E. 2.6
Insgesamt erweisen sich die Rügen der Verletzung von Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO und von
Art. 29 Abs. 1 und 2 BV als unbegründet. Damit kann offenbleiben, ob auch die
Voraussetzungen der Kostendeckungsbeschlagnahme erfüllt sind.

E. 3
Die Beschwerde ist abzuweisen. Der Beschwerdeführer ersucht um unentgeltliche
Prozessführung und Rechtsverbeiständung. Da die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt
sind, kann dem Gesuch entsprochen werden ( Art. 64 BGG ).
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